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EDITORIALEDITORIAL

Wissenswertes 
im Zeichen der 
Nachhaltigkeit

Liebe Leserinnen und Leser, 

auch 2023/2024 haben wir die Artikelreihe „Bilanz- 
und Steuerwissen – Aktuelles aus den Prüfungsor-
ganisationen des GdW“ fortgeführt. Themen rund 
um Energie, Klima und Nachhaltigkeit dominierten 
diese Serie, die Sie in dieser 14. Ausgabe des DW-
Sonderhefts zusammengestellt finden. Veröffentlicht 
wurden die Artikel in den Ausgaben DW 10/2023 bis 
09/2024. 

Christian Gebhardt führt mit gleich drei Fach-
beiträgen in das Themenfeld Nachhaltigkeit ein. Sein 
Artikel „Taxonomie-Check: Hilfe bei Planung und 
Finanzierung von Neubauten“ beschäftigt sich mit 
der Taxonomie-Verordnung, einem Klassifikations-
system, das nachhaltige Umwelt- und ökonomische 
Maßnahmen für sämtliche Wirtschaftstätigkeiten 
darstellt. In „DNK-Ergänzung als Baustein der Nach-
haltigkeitsberichterstattung“ und „Umsetzung der 
CSRD in deutsches Recht und Weiterentwicklung des 
DNK“ geht er insbesondere auf die branchenspezifi-
sche Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
(DNK) und seine Weiterentwicklung ein.

Das wichtige Thema Klima und Energie beleuch-
teten weitere Artikel. Ingeborg Esser betrachtet die 
„Bilanzielle Behandlung von Klimainvestitionen“ und 
beschreibt in diesem Zusammenhang die Überle-
gungen zur Fortentwicklung des IDW IFA 1. Mit dem 
Artikel „CO2-Kostenaufteilung im Jahresabschluss“ 
erläuterten Dr. Ingrid Vogler und Christian Gebhardt 
die entsprechenden Vorschriften, die erstmals in der 
Heizkostenabrechnung für 2023 zu beachten sind. 
Der Beitrag Michel Böhms zur Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung rundet dies ab: In „Wärmepum-
pen im Bestand – Wirtschaftlichkeit als Challenge“ 
weist er auf den Leitfaden von GdW, Fraunhofer ISE, 

Bundesverband Wärmepumpe und Dena hin, der 
Empfehlungen gibt und Standards definiert.

Die „Verlustdeckung bei Wohnungsgenossen-
schaften“ betrachten Verena Scheufele und Dr. Matthias 
Zabel. Sie zeigen Wege auf, wie ein Verlust im Jahres-
abschluss einer Genossenschaft gedeckt werden kann 
und was dabei zu beachten ist. Im Beitrag „Entwurf 
für ein Gesetz zur Stärkung der genossenschaftlichen 
Rechtsform“ stellen Ingeborg Esser und Dr. Matthias 
Zabel die aktuelle Novelle des Genossenschaftsgeset-
zes vor und beleuchten wichtigste Eckpunkte.

Die Artikel „Novellierung der Verordnung über 
die Gliederung des Jahresabschlusses“ von Jürgen 
Wendlandt und Christian Gebhardt sowie „Neuer 
Standard für die IT-Prüfung im Rahmen der Ab-
schlussprüfung“ von Claudia Buchta und Robert Do-
broschke stehen für den Bereich Bilanzierung und 
Prüfung. Hier geht es um die modifizierten Gliede-
rungsvorschriften im HGB für den Jahresabschluss 
sowie um neue Prüfungsstandards bei IT-Kontrollen 
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.

Im Beitrag „Mitarbeiterwohnen – Bezahlbares 
Wohnen wird zum Standortfaktor“ befasst sich In-
geborg Esser mit steuerlichen Rahmenbedingungen 
sowie planungs-, genehmigungs- und baurechtlichen 
Grundlagen des Mitarbeiterwohnens. Prof. Dr. Micha-
el Pannen untersucht die „Neue umsatzsteuerliche 
Rechtsprechung zur Wärmelieferung“ und beleuch-
tet, welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Ihre
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Taxonomie-Check: Hilfe bei Planung 
und Finanzierung von Neubauten

3.  Es wird ein festgelegter sozialer Mindestschutz 
eingehalten.

4.  Die Wirtschaftstätigkeit entspricht den techni-
schen Bewertungskriterien.

Die Taxonomie definiert für alle Umweltziele 
technische Screening-Kriterien. Dies sind Schwel-
lenwerte, die erfüllt sein müssen, damit eine Aktivität 
als nachhaltig („Grün“) anzusehen ist. 

Nach der Taxonomie soll ein Neubau zukünftig 
nur dann einen wesentlichen Beitrag zur Eindäm-
mung des Klimawandels leisten, wenn der Primär-
energiebedarf des Gebäudes um mindestens 10 % 
unter dem Schwellenwert des jeweiligen nationa-
len Niedrigstenergiegebäudes liegt. In Deutschland 
gilt der GEG-Neubaustandard als Niedrigstenergie-
gebäude. Dabei ist die Anforderung an den Primär-
energiebedarf abhängig von den unterschiedlichen 
technischen Ausführungen. In der Praxis bedeutet 
dies, dass ab 2023 der Effi  zienzhausstandard 55 un-
terschritten werden muss, um die Anforderungen 
zu erfüllen. 

Qualitätssiegel „Nachhaltiger 
Wohnungsbau“ – ein bewährtes System 

für den Wohnungsneubau
Das Qualitätssiegel „Nachhaltiger Wohnungsbau“ 
(NaWoh) wurde entwickelt, um die Qualität und 
Nachhaltigkeit neu errichteter Gebäude zu doku-
mentieren und zu zertifi zieren. Das System eignet 
sich zur Anwendung als Leitfaden, als Planungshil-
fe und zur Unterstützung der Qualitätssicherung. 
Es bleibt freiwillig und ist für neue Wohngebäude 
gedacht. Es kann die Transparenz über die große 
Vielzahl notwendiger Entscheidungen und deren Er-
gebnisse für einen Wohnungsneubau verbessern und 
die Qualitätssicherung unterstützen. Innerhalb der 
verschiedenen auf dem Markt befi ndlichen Nach-
haltigkeitsbewertungssysteme für Wohngebäude 
spezialisiert sich das NaWoh-System insbesondere 
auf die Handlungsmöglichkeiten von Wohnungsun-

D er EU-Taxonomie-Check stellt eine 
Hilfestellung für Wohnungsunterneh-
men bei der Planung und Finanzierung 
von Neubauvorhaben dar. Mit seiner 
Hilfe lassen sich verschie-
dene Maßnahmen klassi-

fi zieren. Im Rahmen des Qualitätssiegels 
nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh, siehe 
auch DW 9/2023, Seite 28) ist er verankert.

Ziele und Inhalte der Taxonomie
Mit der Taxonomie sollen nachhaltige In-
vestitionen privilegiert werden, um den 
Europäischen Green Deal umzusetzen. In 
der Taxonomie werden die Umweltziele 
Klimaschutz, Anpassung an den Klima-
wandel, nachhaltige Nutzung und Schutz 
von Wasser und Meeren, Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Über-
wachung der Luftverschmutzung sowie 
Schutz und Wiederherstellung der Artenvielfalt und 
der Ökosysteme defi niert. Diese Schutzziele und die 
daraus resultierenden Maßnahmen sind auch für 
die Wohnungswirtschaft von Bedeutung, denn die 
Nachhaltigkeit von Gebäuden hat wesentlichen Ein-
fl uss auf die Bewertung als Finanzierungsprodukt am 
Finanzierungsmarkt. 
Für den Gebäudesektor werden folgende Wirt-
schaftstätigkeiten unterschieden:
·  Neubau
·  Renovierung bestehender Gebäude
·  Einzelmaßnahmen
·  Erwerb von und Eigentum an Gebäuden 

Damit eine Wirtschaftstätigkeit nach der Taxo-
nomie nachhaltig ist, muss Folgendes erfüllt sein:
1.  Die Tätigkeit leistet einen wesentlichen Beitrag zu 

einem oder mehreren Umweltzielen.
2.  Keine Umweltziele werden wesentlich beeinträch-

tigt. (Man spricht von DNSH-Kriterien: Do No Si-
gnifi cant Harm) Ab
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Von Christian Gebhardt

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Erwartungen an nachhaltiges Handeln rief 
die EU die Taxonomie-Verordnung ins Leben. Die Taxonomie stellt ein Klassifi kations-
system dar, das eine Reihe von nachhaltigen Umwelt- und ökonomischen Maßnah-
men für sämtliche Wirtschaftstätigkeiten, auch für den Immobiliensektor, defi niert. 

WP Christian 
Gebhardt

Referatsleiter Betriebs-
wirtschaft, Rechnungs-
legung, Finanzierung 

GdW, Vorstand 
GdW Revision AG

BERLIN
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ternehmen als Bestandshalter. Besonderheiten sind 
eine ausführliche Behandlung des Bereiches Wohn-
qualität, das Herstellen eines methodischen Zusam-
menhangs zwischen Gebäudestandort und Umfeld 
einerseits sowie den planerischen und baulichen 
Reaktionen auf Standort und Umfeld andererseits, 
und – ganz wichtig – die Einbeziehung der ökono-
mischen Nachhaltigkeit zusätzlich auch aus Sicht des 
Bauherrn. Das System orientiert sich unmittelbar an 
den Bedürfnissen der wohnungswirtschaftlichen Pra-
xis. Das Qualitätssiegel hat seit 2022 eine zusätzliche 
Bedeutung bekommen, da die KfW-Förderprogram-
me für energieeffizienten Neubau in der Regel eine 
Zertifizierung erfordern. 

Taxonomie-Check als Ergänzung  
zur NaWoh-Zertifizierung

Um das NaWoh-System noch weiter in die Breite 
zu tragen, hat der GdW ergänzend zum NaWoh-
Qualitätssiegel einen EU-Taxonomie-Check für 
Wohnungsneubauten gemeinsam mit der GSF Ge-
sellschaft für Strategie- und Finanzierungsberatung 
mbH entwickelt. 

Der EU-Taxonomie-Check kann neben der in-
ternen Planungs- und Steuerungsfunktion auch in 
der Finanzierungskommunikation mit Kreditgebern 
eingesetzt werden. Denn ab 2023 müssen Banken 
offenlegen, wie nachhaltig ihre Finanzierungen im 
Sinne der Taxonomie sind (Taxonomiekonformität). 
Dazu werden Daten von den Unternehmen benö-

Beispiel: das Umweltziel „Klimaschutz“ bei Neubauten

1. Erfüllung der technischen  
Bewertungskriterien

2. DNSH-Kriterien:  
keine erhebliche Beeinträch-

tigung eines der anderen  
fünf Umweltziele

Kriterium beinhaltet u.a.:

3. Minimum Social Safeguards (Art. 18 Taxonomie-VO)
zum Beispiel OECD-Leitsatz für multiinternationale Unternehmen und UN-Leitprinzipien  

für Wirtschaft und Menschenrechte 

Primärenergiebedarf NZEB (Nearly-Zero-Energy-Building) minus 10 %

Do-no-significant-harm-Kriterien (hier für Neubau)

·  Anpassungs-
lösungen

·  Klimarisiko-  
und Auswirkungs-
analysen

·  Detaillierte Vor-
gaben Maximal-
verbräuche für 
Wasserarmaturen 
für Nichtwohn-
gebäude

·  70 % Recycling-
fähigkeit der 
Bauabfälle

·  Kein Bau in 
Schutzgebieten

·  Grenzwerte  
für Asbest, 
Formaldehyd

·  Baugrundana-
lyse bei Altlas-
tenverdacht

Anpassung an 
den Klimawandel

Schutz von  
Wasser- und Meeres-

ressourcen

Vermeidung 
Umweltver-
schmutzung

Übergang zur 
Kreislaufwirt-

schaft

Schutz Bio-
diversität und 
Ökosysteme

Marktsituation und Unternehmensstrategie

Umweltbedingungen und Standortfaktoren

Wohnqualität

(Objekt)

Ökolog.  
Qualität

(Objekt)

Ökonom.  
Qualität

(Objekt)

technische Qualität (Objekt)

Qualität der 
Planung

(Prozess)

Qualität der 
Ausführung

(Prozess)

Nachhaltigkeitsbewertung 

Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungs-
bau NaWoh 3.1
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tigt. Auf Basis dieser Daten kann beurteilt werden, 
wie hoch der Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten 
ist, die laut Taxonomie nachhaltig sind.

Der Taxonomie-Check fokussiert sich analog 
der NaWoh-Zertifizierung auf den Wohnungsneubau 
und ermöglicht dem Anwender eine Selbsteinschät-

zung, inwieweit das geplante Neubauvorhaben die 
Anforderungen der EU-Taxonomie erfüllt. Durch die 
Konformitätsprüfung wird die Vollständigkeit der 
Unterlagen sichergestellt. Der Aufbau des Taxono-
mie-Checks ist an die NaWoh-Zertifizierung ange-
lehnt, mögliche Überschneidungen werden berück-
sichtigt. Ein weiterer Vorteil des Taxonomie-Checks 
ist, dass durch die Einführung bestimmter Metriken 
der Reifegrad der Erfüllung der Taxonomie-Kriterien 
transparent dargestellt werden kann. Dadurch ist es 
bei Nichterfüllung der Anforderungen möglich, einen 
bestimmten Prozentsatz der Taxonomie-Konformität 
anzugeben und darzustellen, wo noch Nachbesse-
rungsbedarf besteht.

Fazit
Der Taxonomie-Check des GdW erweitert das Leis-
tungsspektrum der NaWoh-Zertifizierung. Er kann 
entweder mit der NaWoh-Zertifizierung, aber auch 
als Stand-alone-Lösung beauftragt werden. Im Er-
gebnis stellt der Taxonomie-Check eine Service-
Leistung für Wohnungsunternehmen und Banken 
dar. Banken sollten die ersparten Kosten für Doku-
mentation und Drittprüfung auf Taxonomiekonfor-
mität in Form von besseren Kreditkonditionen an die 
Wohnungsunternehmen weitergeben.   

Ab
bi

ld
un

ge
n:

 G
dW

Weitere Informationen: www.gdw.de und www.nawoh.de

EU-Taxonomie-Check für Immobilien

Biodiversität &  
Ökosystem

Umweltziel 6
Wurde ein Umweltbericht 

oder ein Screening gemäß 
der Richtlinie 2011/92/EU 

erstellt?

Wasser-Ressourcen
Umweltziel 3

Wurden Risiken für die 
Umwelt in Bezug auf die 

Erhaltung der Wasserquali-
tät und die Vermeidung von 
Wasserknappheit geprüft?

Keine Umwelt-
verschmutzung

Umweltziel 5
Gibt es Aussagen über die 
Inhaltsstoffe verwendeter 
Bauteile und Materialien? 

Erfolgte eine Untersuchung 
der Baustelle?

Kreislaufwirtschaft
Umweltziel 4

Fördert das Gebäudedesign 
und die Bautechnik die 

Kreislaufwirtschaft? Wurden 
Bau- und Abbruchabfälle 

aufbereitet?

Klimaschutz &  
Klimawandel

Umweltziel 1 & 2
Wie hoch ist der Primär-

energiebedarf? Wurde eine 
Bewertung der Klimarisiken 

durchgeführt und ent-
sprechende Maßnahmen 
geplant oder ergriffen?

Nutzen des EU-Taxonomie-Checks  
(NaWoh) 

Der Check kommt an-
wenderorientiert aus der  

Wowi für die Wowi!

Definitionsfreiräume mit 
pragmatischen Lösungen und 

Nutzung von Kennzahlen

Verknüpfungen mit  
etablierten Zertifizierungs-

systemen im Neubau

Schaffung der Voraussetzun-
gen für weitere Instrumente 

und zur Kommunikation



Am 27. und 28. November in Hamburg

Manage to Green
Konzepte.Kosten.KI.

https://dw-werkstatt.haufe.de 

In Kooperation mit

Kontakt
Iris Jachertz
Chefredakteurin DW
redaktion@diewohnungswirtschaft.de

Das Veranstaltungsformat von
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D ie neue Verordnung über 
die Gliederung des Jahres-
abschlusses von Wohnungs-
unternehmen wurde am 
19. Juni 2023 im Bundesge-
setzblatt veröff entlicht. Sie 

ist am 1. Juli 2023 in Kraft getreten und ist 
auf Jahresabschlüsse anzuwenden, deren 
Geschäftsjahr nach dem 31. Dezember 2023 
beginnt.

Hintergrund und Ziel 
der Novellierung 

Mit der neuen Verordnung über die Glie-
derung des Jahresabschlusses von Woh-
nungsunternehmen (JAbschlWUV) wird 
die alte Formblattverordnung von 1970 unter weit-
gehender Übernahme ihres Regelungsgehalts abge-
löst. Nach der Gesetzesbegründung entspricht die 
alte Verordnung unter sprachlichen sowie syste-
matischen Gesichtspunkten nicht mehr den Anfor-
derungen eines modernen, anwenderfreundlichen 
und den Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 2030 
entsprechenden Rechts. Der Begriff  „Wohnungsun-
ternehmen“ bildete in der alten Verordnung zudem 
den Tätigkeitsumfang von Unternehmen im Bereich 
der Wohnungswirtschaft nicht vollständig ab. Die 
neue Verordnung sieht daher eine Erweiterung des 
Anwendungsbereichs sowie punktuelle Anpassungen 
gegenüber den alten Regelungen vor, um die Aussa-
gekraft des Jahresabschlusses von Wohnungsun-
ternehmen zu erhöhen. Darüber hinaus wurden die 
Regelungen der Vorgängerverordnung insgesamt 
aktualisiert und bereinigt.

Wesentliche Änderungen im Überblick
Die JAbschlWUV sieht spezielle, vom allgemeinen 
Handelsbilanzrecht abweichende Vorschriften für die 
Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsun-
ternehmen sowie begleitende Bußgeldvorschriften 

vor. Die abweichenden Gliederungsvorschriften be-
rücksichtigen die wohnungswirtschaftlichen Beson-
derheiten. Dies ist erforderlich, um den Einblick in 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Woh-
nungsunternehmen zu verbessern. Die Gliederungs-
vorschriften des allgemeinen Handelsbilanzrechts, 
von denen im Wege der Verordnung nicht abgewi-
chen wird, bleiben unberührt. In materieller Hinsicht 
ergeben sich folgende punktuelle Änderungen gegen-
über der alten Formblattverordnung:
·  Der Anwendungsbereich der Verordnung bezieht 

künftig neben Kapitalgesellschaften und eingetra-
genen Genossenschaften auch Personenhandels-
gesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB 
mit ein.

·  Der Anwendungsbereich der Verordnung 
wird um rein wohnungsbewirtschaftende 
Unternehmen, die die Wohnungen nicht 
selbst gebaut (also zum Beispiel käufl ich 
erworben) haben, erweitert. 

·  Der Anwendungsbereich der Verordnung 
wird auf Unternehmen ausgeweitet, die 
in tatsächlicher Hinsicht Tätigkeiten ei-
nes Wohnungsunternehmens erbringen, 
ohne dass der Unternehmensgegenstand 
in der Satzung oder im Gesellschaftsver-
trag festgelegt ist.

· Die Bewirtschaftungs- und Betreuungs-
tätigkeit von Wohnungsunternehmen 
wird auf der Passivseite der Bilanz durch 
die Aufgliederung des Postens „Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ besser 
abgebildet.

Anwendungszeitpunkt
Die JAbschlWUV ist erstmals für Jahresabschlüsse 
auf ein Geschäftsjahr anzuwenden, das nach dem 
31. Dezember 2023 beginnt. Für 2023er-Jahres-
abschlüsse bleibt die FormblattVO in der bekannten, 
bis einschließlich 30. Juni 2023 geltenden, Fassung 

BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW
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Jürgen 

Wendlandt
Stellvertretender 
Prüfungsdirektor 

VNW
HAMBURG

Novellierung der Verordnung über 
die Gliederung des Jahresabschlusses 

Von Jürgen Wendlandt und Christian Gebhardt

Der Jahresabschluss von Wohnungsunternehmen basiert auf modifi zierten Gliede-
rungsvorschriften im HGB. Mit der Novellierung der Formblattverordnung wurden An-
passungen der letzten HGB-Reformen nachgeholt und neue Posten aufgenommen, 
die die Verständlichkeit des Jahresabschlusses erhöhen sollen. Worauf ist zu achten?

WP Christian 
Gebhardt

Referatsleiter Betriebs-
wirtschaft, Rechnungs-
legung, Finanzierung 

GdW, Vorstand 
GdW Revision AG

BERLIN
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weiter anwendbar. Eine frühere freiwillige Anwen-
dung ist möglich.

Allgemeine Grundsätze und  
Anwendungsbereich

Die Gliederungsvorschriften der JAbschlWUV sind 
verpflichtend für Wohnungsunternehmen anzuwen-
den. Eine weitergehende Untergliederung der Posten 
ist aber zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebe-
ne Gliederung zu beachten. Gleichfalls dürfen neue 
Posten hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht 
von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. 
Weitergehende Untergliederungen können im Inte-
resse der Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahres-
abschlusses zweckmäßig oder geboten sein. Das ist 
dann der Fall, wenn Tatbestände oder Vorgänge von 
besonderem Gewicht mit der vorgesehenen Gliede-
rung der JAbschlWUV nicht ausreichend kenntlich 
gemacht werden können. 

Die Definition des Begriffs „Wohnungsunter-
nehmen“ wurde durch die JAbschlWUV erweitert. 
Wohnungsunternehmen sind nunmehr Unterneh-
men, die sich nach dem in ihrer Satzung oder ihrem 
Gesellschaftsvertrag festgesetzten Gegenstand oder 
nach ihrer überwiegenden tatsächlichen Geschäfts-
tätigkeit mit dem Bau oder der Bewirtschaftung von 
Wohnungen im eigenen Namen befassen, Wohnungs-
bauten betreuen oder Eigenheime oder Eigentums-
wohnungen errichten und veräußern. Hierzu kann 
festgehalten werden, dass Unternehmen, die bisher 
schon in den Anwendungsbereich der Formblattver-
ordnung gefallen sind, auch die neue JAbschlWUV 
anzuwenden haben. Weiterhin müssen die Unter-

nehmen in einer bestimmten Rechtsform organisiert 
sein. Neben AGs, KGaAs, GmbHs und Genossenschaf-
ten fallen nun auch Personenhandelsgesellschaften 
im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB in den Anwen-
dungsbereich der Verordnung.
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nungsbestimmungen über kleine Wohnungsunter-
nehmen auch auf Kleinstwohnungsunternehmen 
Anwendung finden, ohne dass dies gesondert zum 
Ausdruck gebracht werden müsste. Kleine Woh-
nungsunternehmen dürfen eine verkürzte Bilanz 
aufstellen, in die nur die mit Buchstaben und römi-
schen Zahlen bezeichneten Posten gesondert und 
in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen 
werden. 

Kleinstwohnungsunternehmen dürfen eine ver-
kürzte Bilanz aufstellen, in die nur die in dem an-
liegenden Formblatt mit Buchstaben bezeichneten 
Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Rei-
henfolge aufgenommen werden.

Bezeichnung der Bilanzposten
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Bezeichnung der flüssigen Mittel hat sich geändert: 
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Auch wenn die Gestaltung der Geschäftsberichte bunt und  
unterschiedlich sein mag. Die Jahresabschlüsse müssen  
gewissen Kriterien und Gliederungsvorschriften folgen
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sprechende Verordnung. Nachstehende notwendige 
Anhangangaben sind in den folgenden beiden Jahren 
vorzunehmen:
·  Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

-  Es gilt die alte Verordnung über Formblätter für 
die Gliederung des Jahresabschlusses von Woh-
nungsunternehmen (FormblattVO) weiter.

-  Im Vergleich zum Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2022 ergibt sich daher keine Änderung 
der Angaben.

·  Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
-  Es gilt die neue Verordnung über die Gliederung 

des Jahresabschlusses von Wohnungsunterneh-
men (JAbschlWUV).

-  Im Anhang ist daher auf die Verordnung über die 
Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungs-
unternehmen (JAbschlWUV) zu verweisen. 

-  Die Angabe des Datums der Verordnung ist nicht 
notwendig.

Fazit
Die neue JAbschlWUV erhöht die Verständlichkeit 
des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen 
und ist daher zu begrüßen. Die neue Verordnung 
erweitert den Anwendungsbereich und nimmt punk-
tuelle Anpassungen gegenüber den alten Regelungen 
vor. Lücken werden geschlossen und Vorschriften so-
wie Gliederungen modernisiert; die Einbeziehung von 
Kleinstwohnungsunternehmen schließt endlich eine 
bestehende Unsicherheit. Die erstmalige Anwendung 
für Jahresabschlüsse, deren Geschäftsjahre nach dem 
31. Dezember 2023 beginnen, lässt genügend Zeit, 
die Änderungen umzusetzen. Bei Fragen zu diesem 
Thema helfen Ihnen die Experten aus den regionalen 
Prüfungsverbänden und ihren nahestehenden Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften sehr gerne. 

stand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten und Schecks“.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen, die nach der alten Verordnung und auch nach 
§ 266 HGB in einen Betrag anzugeben sind, werden 
nach der neuen Verordnung künftig aufgegliedert in
1. Verbindlichkeiten aus Vermietung,
2. Verbindlichkeiten aus Grundstücksverkäufen,
3. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit,
4.  Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und 

Leistungen.
In dem vom GdW herausgegebenen Vordruck 

für die Gliederung der Bilanz, der GuV und des An-
hangs sind in Ergänzung zur (alten) Formblattver-
ordnung neben den Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen bereits weitere Bilanzposten 
mit wohnungswirtschaftlichem Bezug vorgesehen 
(Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verbindlich-
keiten aus Betreuungstätigkeit). Bei Anwendung der  
JAbschlWUV hat jedoch die Untergliederung der 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
wie oben dargestellt zu erfolgen. 

Bezeichnung der GuV-Posten
Auch in der GuV haben sich verschiedene Änderungen 
der Postenbezeichnungen ergeben: Aus „Umsatzer-
lösen aus der Hausbewirtschaftung“ werden künf-
tig „Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit“. 
Und die „Aufwendungen für Hausbewirtschaftung“ 
werden in „Aufwendungen für Bewirtschaftungs-
tätigkeit“ umbenannt. Als weitere Untergliederung 
der „Aufwendungen für bezogene Lieferungen und 
Leistungen“ kommen „Aufwendungen für Betreu-
ungstätigkeit“ hinzu.

Anhang-Angaben
Da im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden anzugeben sind, verweisen 
Wohnungsunternehmen hier regelmäßig auf die ent- Fo
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Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de

Nicht nur das exakte Monitoring der Geschäftszahlen ist wichtig. Auch bei Bilanzen und Jahresabschlüssen kommt 
es auf Kleinigkeiten an. So müssen Wohnungsunternehmen laut der neuen JAbschlWUV für Jahresabschlüsse,  
deren Geschäftsjahre nach dem 31. Dezember 2023 beginnen, Änderungen bei der Gliederung vornehmen
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D ie Digitalisierung schreitet 
auch in der Wohnungswirt-
schaft seit einiger Zeit stark 
voran und hat auch längst 
kleinere Unternehmen der 
Branche erreicht. Das hat 

zur Folge, dass sich Aufgaben, Prozesse 
und Organisationsstrukturen verändern. 
Dadurch wird auch deutlich, dass die IT 
kein isolierter Nebenschauplatz eines Un-
ternehmens mehr ist. Es ist das elemen-
tare Kernstück einer jeden Organisation, 
von dem die Arbeitsfähigkeit und in letz-
ter Konsequenz auch die Überlebensfähigkeit des 
Unternehmens abhängt, denn ohne IT „läuft“ heute 
nichts mehr.

IT im Wandel der Zeit
Durch einen hohen Grand der Digitalisierung ent-
stehen jedoch auch neue Risiken und Gefahren, die 
inzwischen auch medial Beachtung fi nden. Hacker 
können mit ihren Angriff en komplette Unternehmen 
lahmlegen, indem sie zum Beispiel ganze Festplatten, 
Server und sogar Datensicherungen verschlüsseln. 
Dabei gehen sie bei den Attacken nicht besonders 
wählerisch vor: Es wurden bereits Krankenhäuser, 
aber auch kommunale Verwaltungen angegriff en. 
Doch auch im Unternehmen selbst gibt es versteckte 
Gefahren. Ein unzureichender Zugriff sschutz kann 
zu versehentlichen oder absichtlichen Schädigungen 
essenzieller Daten führen. Ein fehlendes Notfallkon-
zept kann bedeuten, dass zum Beispiel wichtige Fi-
nanzinformationen zum benötigten Zeitpunkt nicht 
vorliegen und mühsam rekonstruiert werden müssen. 
Dies kann unter anderem zu Datenverlust, Betriebs-
stillstand und einem Reputationsverlust führen.

Um diesen steigenden Anforderungen und 
Gefahren gerecht zu werden, muss sich auch die 
IT-Prüfung im Rahmen der Abschlussprüfung wei-
terentwickeln. Da sie für viele Unternehmen die ein-

zige externe Kontrolle der IT-Landschaft darstellt, 
ist sie somit eine wichtige präventive Maßnahme. 
Denn neben ganz praktischen Gefahren für die IT-
Landschaft verändert sich durch die Digitalisierung 
auch die (rechnungslegungsbezogene) Organisation 
des Unternehmens: Geschäftsprozesse werden als 
digitale Workfl ows durchlaufen, Dokumente sind 
im elektronischen Archivsystem abgelegt und die 
Buchhaltung selbst erfolgt seit Jahrzehnten bereits 
komplett elektronisch, sodass Prüfungsnachweise 
inzwischen in der Regel (fast ausschließlich) aus den 
IT-Systemen stammen. 

Daher ist es nur konsequent, dass 
der IT-Prüfung kein separater Prüfungs-
standard mehr zugrunde liegt, sondern 
sie integraler Bestandteil des zentralen 
Prüfungsstandards des risikoorientierten 
Prüfungsansatzes geworden ist. Bereits 
dadurch wird der zentrale Stellenwert der 
IT-Prüfung im Rahmen der Abschlussprü-
fung deutlich. Die IT-Prüfung selbst basiert 
auf dem International Standard of Audi-
ting mit der Nummer 315 – kurz: ISA [DE] 
315 (Revised 2019). Dieser im Jahr 2019 
überarbeitete Standard ist in Deutschland 
ab 2024 fl ächendeckend im Rahmen aller 
Jahresabschlussprüfungen anzuwenden. 

Im Folgenden wird der Ablauf einer Prüfung exem-
plarisch dargestellt.

Ablauf einer IT-Prüfung nach 
ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Als Grundlage für eine erfolgreiche IT-Prüfung muss 
sich der Prüfer im ersten Schritt ein Verständnis für 
die IT-Umgebung verschaff en, dem die Informati-
onsgewinnung als konkrete Tätigkeit zugrunde liegt. 
Dieses Verständnis ist die Basis für alle weiteren 
Prüfungsschritte, vor allem, um Anhaltspunkte für 
eventuelle Risiken zu identifi zieren. Hilfreich sind 
hier für den Prüfer Übersichten wie Netzwerkpläne, 
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Hardware- und Softwareübersichten oder Server-
landschaften. Aber selbstverständlich werden auch 
Befragungen durchgeführt, um Informationen zu er-
halten. Ist ein ausreichendes Verständnis gewonnen, 
kann der Prüfer die Komplexität der IT-Umgebung 
bestimmen und unter Zugrundelegung dieser die 
weiteren Prüfungsschritte ableiten.

Sind das IT-Verständnis und die Beurteilung der 
Komplexität der IT-Umgebung abgeschlossen, erfolgt 
die Identifikation der vorhandenen generellen IT-
Kontrollen. Funktionierende generelle IT-Kontrollen 
stellen den kontinuierlichen und ordnungsgemäßen 
Betrieb der IT-Umgebung und damit der Informati-
onsverarbeitung sowie die Integrität von rechnungs-
legungsrelevanten Informationen und Daten (zum 
Beispiel Vollständigkeit, Richtigkeit und Gültigkeit) 
sicher. Somit ergeben sich aus nicht vorhandenen 
oder schlecht implementierten generellen IT-Kont-
rollen Risiken, die sich auf den Jahresabschluss aus-
wirken können. Fehlt an einer entscheidenden Stelle 
zum Beispiel ein technisch eingerichtetes Vieraugen-
prinzip und können so durch eine Person allein wich-
tige Daten verändert werden. Sind die eingerichteten 
Kontrollen für die Unternehmensgröße und dem Ge-
schäftsumfang angemessen? Denn selbstverständlich 
wird von einem kleinen Wohnungsunternehmen mit 
einem wenig komplexen IT-System nicht derselbe 
Umfang an Kontrollmechanismen erwartet wie bei 
einem großen Wohnungsunternehmen mit einem 
komplexen IT-System. 

Neben mangelhaften generellen IT-Kontrollen 
ergeben sich aus dem Einsatz von IT noch andere 
potenzielle Risiken. Fehlt das Verständnis für die 
eigenen IT-Anwendungen, entstehen zum Beispiel 
Risiken aufgrund von falscher Bedienung, falschen 
Einstellungen, einschließlich unzureichend einge-
richteter Berechtigungen, was wiederum zu falsch 
verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten 
oder der Verarbeitung von falschen rechnungsle-
gungsrelevanten Daten führen kann. In der Kon-
sequenz können sich auch daraus Fehler im Jah-
resabschluss ergeben. Somit sind im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfung nicht nur die generellen 
IT-Kontrollen zu prüfen, sondern auch die in den 
einzelnen IT-Anwendungen eingerichteten Kontrol-
len sowie Kontrollen, die sicherstellen, dass die aus 
dem IT-System heraus generierten Reports bezie-
hungsweise Auswertungen verlässliche Informatio-
nen beinhalten. Über den Umfang der notwendigen 
Kontrollprüfungen entscheidet der Abschlussprüfer 
auf Basis von seinem Verständnis der IT-Umgebung, 
der Komplexität und der ermittelten Risiken. 

Nachdem ein Verständnis für die IT geschaffen 
sowie die Identifikation und Bewertung der mögli-
chen Risiken aus dem Einsatz der IT vorgenommen 
wurden, erfolgt die eigentliche Prüfung der IT-Kon-
trollen in Form einer Aufbau- und Funktionsprüfung. 
Die Aufbauprüfung zielt auf die Beurteilung der wirk-
samen Ausgestaltung der eingerichteten Kontrollen 

ab (beispielsweise: Wie sind die Prozessschritte bei 
der Vergabe von Berechtigungen im IT-System, wenn 
ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird?). Dahingegen 
bewertet die Funktionsprüfung die Wirksamkeit der 
Kontrolle. Für die Prüfung der Funktionsfähigkeit 
muss stets eine Dokumentation der durchgeführten 
Kontrolle vorliegen (beispielsweise: Hat der Vor-
gesetzte des neuen Mitarbeiters die notwendigen 
Berechtigungen freigegeben und wurden diese an-
schließend zutreffend im IT-System hinterlegt?). Die 
Dokumentation kann manuell, aber auch system-
technisch erfolgen. 

Soweit die Prüfung der IT-Kontrollen ergibt, dass 
sie ausreichend ausgestaltet und wirksam sind, be-
einflusst dies das Vorgehen und den Umfang der 
weiteren Prüfungshandlungen positiv. Zeigen sich je-
doch in der Aufbauprüfung Defizite oder lässt sich im 
Rahmen der Funktionsprüfung nicht feststellen, ob 
die Kontrollen wirksam sind (zum Beispiel mangels 
Dokumentation der Durchführung der Kontrollen), 
zieht dies in der Regel alternative Prüfungshand-
lungen und damit einen erhöhten Prüfungsaufwand 
nach sich.

Vorbereitung auf die IT-Prüfung
Um eine effiziente Prüfung der IT-Umgebung mit 
ihren Kontrollen vornehmen zu können, ist eine gute 
Vorbereitung seitens der Wohnungsunternehmen 
unerlässlich. Insbesondere sollten alle notwendigen 
Dokumentationen und Ansprechpartner, die über die 
Vorgänge und Vorfälle im Geschäftsjahr in Bezug auf 
die IT Auskunft geben können, zur Verfügung stehen. 
Das gilt ebenso, wenn entsprechende Dienstleis-
tungen der IT an externe Dritte ausgelagert worden 
sind. Denn es gilt zu beachten, dass trotz Auslage-
rung von Dienstleistungen auch in Bezug auf die 

Zusammenhang der relevanten  
IT-Kontrollen

Generelle IT-Kontrollen
(grundlegende IT-Kontrollen)

Anwendungskontrollen
(prozessorientierte IT-Kontrollen)

Kontrollen in Bezug  
auf vom Unternehmen 

generierte Auswertungen/
Reports (spezielle IT- 

Kontrollen)
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vorzunehmen (zum Beispiels als interne/externe Re-
vision). Dadurch kann das Wohnungsunternehmen 
von einer zusätzlichen Sicherheit profitieren und 
der Abschlussprüfer kann im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung die Ergebnisse dieser Untersuchun-
gen verwenden.

Fazit
Der neue Prüfungsstandard ISA [DE] 315 (Revised 
2019) integriert die Prüfung der IT-Umgebung und 
die darin beinhalteten IT-Kontrollen stärker als zu-
vor in die Jahresabschlussprüfung. Für Wohnungs-
unternehmen ist die immer weiter fortschreitende 
Digitalisierung und damit einhergehende Änderungen 
von Unternehmensprozessen spürbar. Die stärkere 
Berücksichtigung der IT-Prüfung in der Jahresab-
schlussprüfung ist daher nur die logische Konsequenz. 

Bei Fragen rund um die Prüfung der IT wenden 
Sie sich bitte an die Experten der genossenschaft-
lichen Prüfungsverbände des GdW und ihre nahe 
stehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.  

IT die Verantwortung und Buchführungspflicht bei 
den gesetzlichen Vertretern des auslagernden Woh-
nungsunternehmens verbleibt.

Bei einer guten Dokumentation ist darauf zu ach-
ten, dass diese aktuell ist, also regelmäßig gepflegt 
und angepasst wird. Der Umfang der Dokumentation 
ist vom Geschäftsumfang und der Komplexität der 
IT-Umgebung jedes Wohnungsunternehmens abhän-
gig. Beispielhaft sind in der unten stehenden Tabelle 
ausgewählte Bausteine aufgelistet: Eine umfassende 
Anforderungsliste wird der zuständige Wirtschafts-
prüfer in der Regel vor Prüfungsbeginn zur Verfügung 
stellen.

Um einem zusätzlichen Prüfungsaufwand im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung entgegenzu-
wirken, kann es auch sinnvoll sein, spezielle The-
men wie eine Verfahrensdokumentation zur digitalen 
Archivierung, Beschreibung/Beurteilung der Ord-
nungsmäßigkeit digitaler Workflows oder auch eine 
tiefere Ordnungsmäßigkeitsprüfung im Bereich des 
IT-Systems außerhalb der Jahresabschlussprüfung 
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Prüfung von IT-Kontrollen mittels Aufbau- und Funktionsprüfung

·  Werden die in der Theorie angemessenen 
Kontrollen auch tatsächlich durchgeführt?

·  Ist die Kontrolle wirksam?
·  Beispiel: Im digitalen Workflow hat der  

Vorgesetzte die Notwendigkeit neuer  
Berechtigungen freigegeben. Ein (zwei-
ter) Mitarbeiter der IT-Abteilung hat sich 
anschließend von der zutreffenden Hinter-
legung im ERP-System vergewissert und 
dies ebenfalls im Rahmen des Workflows 
dokumentiert. 
Fazit: Die eingerichtete Kontrolle ist wirksam!

·  Sehen die Prozessschritte angemessene 
Kontrollen vor?

·  Wie ist die Kontrolle ausgestaltet?
·  Beispiel: Lässt sich das Risiko „Datenmani-

pulation beziehungsweise Datenverlust 
durch unberechtigte Systemzugriffe“ durch 
die eingerichtete Kontrolle minimieren?

Aufbauprüfung Funktionsprüfung

IT-Anwendungen IT-Organisation IT-Infrastruktur 

·  Versionsstand ERP-System
·  aktuelles Softwaretestat
·  Schnittstellen zu anderen Programmen
·  Datenfluss zwischen den IT-Anwendungen
·  Verträge mit IT/EDV-Dienstleistern  

(Software/Hardware/Support)

·  Prozessbeschreibungen inkl. Kontrollen 
(bspw. Verfahrensdokumentation elektr. 
Archivierung, Beschreibung von elektr.  
Workflows – bspw. Rechnungsdurchlauf etc.)

· IT-Richtlinie
· Passwortrichtlinie
· Notfallplan
· Datensicherheitskonzept

· Netzwerkübersicht
· Virenschutz/Firewalls
· physische Sicherungsmaßnahmen

Beispielliste vorzubereitender Unterlagen 
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S eit September 2023 liegt die Entwurfsfas-
sung des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) ERS IFA 1 n.F. zur Abgrenzung von 
Erhaltungsaufwand und Herstellungs-
kosten bei Gebäuden in der Handelsbi-
lanz vor. Sie stellt eine Fortentwicklung 

der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung (GoB) in Bezug auf die bilanzielle 
Behandlung von Klimainvestitionen im Ge-
bäudebereich dar. Eine freiwillige Anwen-
dung ist bereits im Jahresabschluss 2023 
möglich.

Bedarf für die Weiterentwicklung 
des IFA 1

Die Abgrenzung von Herstellungs- und Er-
haltungsaufwand bei Gebäuden orientiert 
sich seit Jahrzehnten auch handelsrechtlich 
sehr stark an den Grundsätzen der Recht-
sprechung des Bundesfi nanzhofs. Danach 
liegt eine über den ursprünglichen Zustand 
hinausgehende wesentliche Verbesserung, die zu 
aktivierungspfl ichtigen Herstellungskosten führt, vor, 
wenn die Maßnahmen zu einem Standardsprung in 
drei zentralen Ausstattungsbereichen des Gebäudes 
führen. Die damals defi nierten, für die Gebäudequa-
lität maßgeblichen, zentralen Ausstattungsbereiche 
eines Gebäudes adressierten Klimaschutzinvestitio-
nen insgesamt nicht. 

Dies hat sich zwischenzeitlich vollständig verän-
dert. Sowohl auf europäischer Ebene – dort wurde 

in den Trilog-Verhandlungen im Dezember 2023 ein 
Kompromiss für die Europäische Gebäuderichtli-
nie EPBD gefunden – als auch auf nationaler Ebene 
prägen Klimainvestitionen die Investitionstätigkeit 
im Gebäudebestand für die nächsten Jahrzehnte, 
erfordert doch das deutsche Klimaschutzgesetz einen 
klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045. 

Das war der Hauptbeweggrund des Immobili-
enwirtschaftlichen Fachausschusses des IDW (IFA), 
sich mit einer Fortschreibung des IDW RS IFA 1 zu 
beschäftigen, der im Bereich der handelsrechtlichen 
Rechnungslegung als GoB einzuordnen ist. 

Die Neufassung des IFA 1 wird erst nach der 
jetzt laufenden Konsultationsphase abschließend 
beschlossen (voraussichtlich Frühjahr 2024) und ist 
auf Abschlüsse für Geschäftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Eine frühere 
Anwendung ist zulässig, sofern die Regelungen voll-
ständig beachtet werden.1 Dies gilt auch bereits für 
die jetzt veröff entlichte Entwurfsfassung.

Änderungen bei der Behandlung von 
Photovoltaikanlagen

Bisher waren Aufdach-Photovoltaikanlagen als ab-
nutzbare Vermögensgegenstände unter „Technische 
Anlagen und Maschinen“ zu aktivieren. Diese Sicht-
weise wird geändert. Abgestellt wird jetzt auf den 
einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammen-
hang mit dem Gebäude. Wenn Einbaupfl ichten beste-
hen, dann werden diese Photovoltaikanlagen zu fes-
ten Gebäudebestandteilen und die Investition stellt 

BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW

Bilanzielle Behandlung 
von Klimainvestitionen
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Von Ingeborg Esser

Der IDW ERS IFA 1 n.F. beschreibt, wann 
Erhaltungs-  oder Herstellungskosten bei Gebäu-
den vorliegen. Was der neue Standard für die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bedeutet.

WP/StB
Ingeborg Esser

Hauptgeschäfts-
führerin GdW,

Vorstand 
GdW Revision AG

BERLIN
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eine Erweiterung des Gebäudes dar. Gleiches gilt, 
wenn der erzeugte Photovoltaikstrom ausschließlich 
oder fast ausschließlich im Gebäude genutzt wird. 
Das kann als Allgemeinstrom, als Strom zum Betrieb 
von Wärmepumpen oder auch als Strom, der den 
Nutzern des Gebäudes (Mieterstrom oder Strom aus 
der gemeinschaftlichen Nutzung von Anlagen) zur 
Verfügung gestellt wird, der Fall sein.2

Verbesserung der Gebäudequalität
Eine wesentliche Verbesserung eines Gebäudes, die 
aktivierungspflichtige Herstellungskosten nach sich 
zieht, liegt vor, wenn die Nutzungsdauer des Ge-
bäudes deutlich verlängert oder die Gebäudequa-
lität wesentlich verbessert wird. Beides muss über 
eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung 
hi nausgehen.3

Die Bewertung erfolgt gegenüber dem ursprüng-
lichen Zustand. Ursprünglicher Zustand im Sinne von 
§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB ist der Zustand bei Aufnahme 
des Gebäudes in das Vermögen, also in der Regel der 
Zustand zum Zeitpunkt der Herstellung oder An-
schaffung. Sind seitdem aber aktivierungspflichtige 

nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten entstanden, dann ist der Zustand nach Aktivie-
rung dieser der (neue) ursprüngliche Zustand, an 
dem die wesentliche Verbesserung zu bewerten ist.4

Das heißt also, dass der ursprüngliche Zustand 
des Gebäudes bei gleicher Ausstattung variieren 
kann, je nachdem, ob die durchgeführten Maßnah-
men in der Vergangenheit aktiviert wurden oder als 
Erhaltungsaufwand sofort aufwandswirksam waren.

Wie bereits dargestellt, wird die Verbesserung 
der Gebäudequalität grundsätzlich am Standard-
sprung in drei zentralen Ausstattungsbereichen be-
urteilt. Der BFH definierte dazu als zentrale Aus-
stattungsbereiche: Heizung, Sanitärausstattung, 
Elektroinstallation und Fenster.

Der IFA hatte die Kriterien bei der Erarbeitung 
des IDW RS IFA 1 2013 bereits ergänzt: Zusätzlich zu 
den Elektroin stallationen wurde die Informations-
technik aufgenommen und generell auch die Wärme-
dämmung als eigenständiges Ausstattungsmerkmal.

Im Zuge der jetzt veröffentlichten Aktualisierung 
wurden weitere Anpassungen der zentralen Ausstat-
tungsbereiche des Gebäudes vorgenommen. Dabei 

Vorgesehene Änderungen des IFA 1
(Änderungen grün)

Neuerungen  
IDW RS IFA 1

Photovoltaikanlagen

Einheitlicher Nutzungs-  
und Funktionszusammenhang:  

Gebäudebestandteil

Kein einheitlicher Nutzungs- 
und Funktionszusammenhang:

Technische Anlagen

1. Wärme-, Energieerzeu-
gung und -speicherung

2. Sanitärausstattung
3. Elektroinstallation/ 

Informationstechnik einschl.  
Gebäudeautomation

4. Fenster
5. Wärmedämmung

30 % ggü. ursprünglichem 
Zustand

(entspricht bei Wohngebäuden 
ca. 2 Effizienzstufen)

Erweiterung Verbesserung der  
Gebäudequalität

Standardsprung in  
3 Ausstattungsbereichen

Deutliche Minderung  
des Endenergieverbrauchs 

oder -bedarfs
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men um mindestens 30 % gegenüber dem ursprüng-
lichen Zustand (siehe oben) gesenkt wird, kann so-
wohl für Wohn- als auch für Nichtwohngebäude von 
einer wesentlichen Verbesserung ausgegangen wer-
den. Das heißt aber nicht, dass nicht auch bei einer 
geringeren Senkung eine wesentliche Verbesserung 
vorliegen kann.

Das 30 %-Kriterium orientiert sich an den Effi-
zienzklassen von Wohngebäuden. Hier ist es in der 
Regel erforderlich, die Endenergie des Gebäudes um 
30 % zu senken, um eine Verbesserung um zwei Ef-
fizienzklassen zu bewirken.

Verteilung von Baumaßnahmen  
über mehrere Jahre

Baumaßnahmen, die insgesamt zu einer Aktivie-
rung führen, können auch planmäßig über mehrere 
Jahre verteilt werden. Dabei bestimmt die Art der 
(Gesamt-)Maßnahme den zu berücksichtigenden 
Planungszeitraum.8 Die Planung muss vor Beginn der 
Maßnahmen, die zusammengefasst werden sollen, 
allerdings vorliegen und dokumentiert sein.

Klar ist, dass über eine solche Planung im Vor-
feld der baulichen Maßnahmen auch in gewissem 
Umfang gesteuert werden kann, ob der entstehen-
de Aufwand Erhaltungsaufwand oder aktivierungs-
pflichtige nachträgliche Herstellungskosten darstellt. 
Das betrifft sowohl Maßnahmen, die zu einem Stan-
dardsprung in drei zentralen Ausstattungsbereichen 
führen, als auch Klimainvestitionen, die zusammen 
eine wesentliche Einsparung von Endenergie bewir-
ken. Dies ist auch deshalb relevant, weil die handels- 
und steuerrechtliche Behandlung den Anforderungen 
gleichlaufend ist.

Fazit
Der IDW RS IFA 1 hat in der immobilienwirtschaftli-
chen Praxis eine große Bedeutung, da die Abgrenzung 
von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand in 
der Handelsbilanz bei allen Modernisierungsmaß-
nahmen relevant ist. Die vorgesehene Fortschreibung 
fokussiert vor allem auf die in der Zukunft besonders 
relevanten Klimainvestitionen, die erforderlich sind, 
um den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes in 
Bezug auf einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 
2045 gerecht zu werden.  

wurde aufgrund des sich ändernden Stellenwerts 
und der sich verändernden Systeme insbesondere 
im Bereich der Heizung Anpassungsbedarf gesehen. 
Das Ausstattungsmerkmal Heizung wurde erweitert 
auf Maßnahmen zur Wärme- und Energieversorgung 
sowie -speicherung.5

Darüber hinaus hat man den Bedarf gesehen, 
das Ausstattungsmerkmal Elektroinstallation und 
Informationstechnik um die Gebäudeautomation 
zu ergänzen, die in Bezug auf eine effiziente Ge-
bäudesteuerung beziehungsweise einen effizienten 
Gebäude betrieb sowie in Bezug auf Komfort und 
Sicherheit eine zunehmende Rolle spielt.6

Neu: Klimainvestitionen
Um den besonderen Stellenwert von Klimainvestiti-
onen im Gebäudebereich angemessen zu würdigen, 
wird ein neuer Passus im Bereich der Gebäudequali-
tät aufgenommen. Gleichwertig zum Standardsprung 
in mindestens drei zentralen Ausstattungsbereichen 
des Gebäudes soll eine deutliche Minderung des End-
energieverbrauchs oder -bedarfs des Gebäudes sein.

Die Heranziehung dieser beiden Beurteilungs-
größen leitet sich aus dem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) wie auch der Europäischen Gebäuderichtlinie 
ab. Beide Begriffe sind klar definiert, in der DIN V 
18599-17 beziehungsweise dem GEG. Als Endener-
giebedarf wird die Energiemenge bezeichnet, welche 
für Heizung, Lüftung, Warmwasserbereitung und 
Kühlung (bei Nichtwohngebäuden darüber hinaus für 
eingebaute Beleuchtung) zur Verfügung gestellt wer-
den muss. Endenergieverbrauch ist der witterungs-
bereinigte Verbrauch der entsprechenden Energie-
mengen. Für die Ermittlung des Endenergiebedarfs 
beziehungsweise des Endenergieverbrauchs für den 
Energieausweis gilt ein eindeutiges Verfahren.

Jedenfalls dann, wenn der Endenergiebedarf oder 
-verbrauch eines Gebäudes durch bauliche Maßnah- Bi
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1  IDW ERS IFA 1 n.F. „Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten 
bei Gebäuden in der Handelsbilanz“, Tz. 1, IDW LIFE 10/2023, S. 949 ff. bzw. 
abrufbar über die Website des IDW https://www.idw.de/idw/idw-verlautba-
rungen/idw-ers-ifa-1-n-f.html 

2  IDW ERS IFA 1 n.F., Tz. 6a
3  IDW ERS IFA 1 n.F., Tz. 10
4  IDW ERS IFA 1 n.F., Tz. 7 und 8
5  IDW ERS IFA 1 n.F., Tz. 13
6  IDW ERS IFA 1 n.F., Tz. 13
7  DIN V 18599-1:2018-09 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung 

des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Trinkwarmwasser und Beleuchtung“

8  IDW ERS IFA 1 n.F., Tz. 18

Muster für Energiebedarfsausweise
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